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Fragebogen bei Wegzug ins Ausland

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt und unterzeichnet zusammen mit der Abmeldebestätigung 
Ihrer Wohngemeinde zurück, sofern wir diese noch nicht haben. Anschliessend prüfen wir, ob Ihre obligatori-
sche Krankenpflegeversicherung nach KVG in der Schweiz aufgelöst werden kann. Wenn Sie nicht mehr  
der Versicherungspflicht in der Schweiz unterstellt sind, werden sämtliche Zusatzversicherungen ebenfalls 
aufgelöst, sofern diese nicht sistiert werden. 

Personalien

Name:	 Vorname:

Geburtsdatum:	 Vers. Nr.:

Telefon:	 E-Mail:

Minderjährige Familienmitglieder  (Bitte notieren Sie alle Vornamen, Namen, Geburtsdaten und Versichertennummern)

Alle volljährigen Personen müssen ein separates Formular ausfüllen. 

Gesetzlicher Wohnsitz im Ausland

Strasse, Nr.:

PLZ:	 Ort:

Land:	 Gültig ab:

Ohne festen Wohnsitz im Ausland dürfen wir Ihre obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht auflösen. 
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Bezug zur Schweiz  (Haben Sie Ihren Wohnsitz ausserhalb EU/EFTA muss die Frage nicht beantwortet werden)

 
Besteht nach der Ausreise ein finanzieller Bezug zur Schweiz, durch Bezug einer Rente, eines Taggeldes  
(Kranken- /Unfalltaggeld), Bezug Arbeitslosengeld oder Ausüben einer Erwerbstätigkeit? 
 

  Ja*	   Nein 
 
*Falls Sie die Frage mit Ja beantwortet haben, benötigen wir weitere Angaben. Bitte geben Sie an, welchen finan-
ziellen Bezug Sie aus der Schweiz (z.B. Rente) beziehen und reichen Sie uns die entsprechende Bescheinigung ein.  
 

Finanzieller Bezug aus der Schweiz:

Gültig ab:

Einreichung Befreiungsgesuch
 
Besteht nach der Ausreise ein finanzieller Bezug zur Schweiz, haben Sie die Möglichkeit ein Gesuch um 
Ausnahme von der Versicherungspflicht an folgende Einrichtung zu stellen: 
 
Gemeinsame Einrichtung KVG 
Industriestrasse 78 
4600 Olten 
Tel: 032 625 30 30 
 
Ein Befreiungsgesuch (Optionsrecht) ist nur bei Ausreisen nach Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Spanien* und Portugal möglich. *Personen mit schweizerischer oder spanischer Nationalität. 
 
Haben Sie ein Befreiungsgesuch gestellt und sind von der Versicherungspflicht in der Schweiz befreit? 
 

  Ja (Bitte Bestätigung beilegen)	   Nein 

 
Ich bestätige hiermit, das Formular korrekt ausgefüllt zu haben. 

 

Ort/Datum:	 Unterschrift:
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